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NRW:

Das Schulministerium schreibt sinngemäß, dass auch Schulgebäude betreten werden dürfen,
um dort zu arbeiten / sich zu treffen im Kollegiumskreis, solange sichergestellt ist, dass dieses
Zusammenkommen mit den Zielen des Infektionsschutzes vereinbar ist.

Die Schulleitung könne eine Anwesenheit im Schulgebäude anweisen (sicherlich soll dann nicht
gleich das ganze Kollegium im gleichen Raum hocken. Aber genug Räume hat man ja dann.

Gleichzeitig hat das Schulministerium gesagt, dass wir größtenteils homeoffice machen sollen.
Lehrplanarbeit und Co kann man sich ja ggf. auch aufteilen. Mit der Umstellung auf G9 ist es ja
nicht so, als ob wir in NRW nix zu tun hätten.
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